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Rundschreiben D 20/2018 
Nachsorge von Stich- und Schnittverletzungen mit infektiösem Material 
(Hepatitis B, Hepatitis C und HIV) 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) hat zusam-
men mit den Unfallkassen Baden-Württemberg, Berlin, Nord und Nordrhein-Westfalen eine 
gemeinsame Empfehlung zum Umgang mit Nadelstichverletzungen (NSV) veröffentlicht. Die 
bisher bei den UV-Trägern unterschiedlich angewandten Schemata zur Nachsorge bei  
Nadelstichverletzungen wurden in Übereinstimmung gebracht und auf Grundlage der aktuel-
len Leitlinien und Empfehlungen der Fachgesellschaften und der ständigen Impfkommission 
des Robert-Koch-Instituts aktualisiert sowie durch Expertenbefragung ergänzt.  
Die Empfehlung ist von allen UV- Trägern anerkannt worden. 

Primär geht es dabei um die Anpassung der Labordiagnostik hinsichtlich Hepatitis B (HBV), 
Hepatitis C (HCV) und HIV. Ziele der Empfehlungen sind insbesondere: 

− die Berücksichtigung der neuesten medizinischen Erkenntnisse, 
− der verletzten Person einen frühzeitigen Ausschluss einer Infektion mit HBV, HCV und 

HIV zu ermöglichen und 
− eine Orientierungshilfe für die beteiligten Ärzte/innen zu bieten. 

 
In dem Konsenspapier werden Schemata für Laboruntersuchungen und Impfungen nach 
Stich- und Schnittverletzungen beschrieben. 
Die Sofortmaßnahmen und das weitere Nachsorgeprogramm nach NSV umfassen eine Risi-
koanalyse mit Untersuchung der Indexperson. Der Zeitpunkt der Tests und die gewählte 
Testmethode orientieren sich an den diagnostischen Möglichkeiten und an der Risikokonstel-
lation (z. B. Indexperson mit bekannten Risikofaktoren). 



  

2 / 3 

Wesentliche Punkte der Empfehlung sind: 

1. HBV: Ein Screening der verletzten Person nach dem Übertragungsereignis ist nicht not-
wendig, wenn eine erfolgreiche Grundimmunisierung dokumentiert wurde und die posi-
tive Titerkontrolle (Anti-HBs > 100 IE/L) nicht älter als 10 Jahre ist. 
 

2. HCV: Nach aktuellem medizinischen Wissensstand wird eine interferonhaltige Frühthera-
pie nicht mehr empfohlen. Aus therapeutischer Sicht ist es daher nicht notwendig, eine 
mögliche Infektion zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu diagnostizieren, sondern zum aus-
sagekräftigsten. Hier bietet ein einmaliger HCV-Nucleinsäureamplifikationstest (HCV-
NAT) nach 6 Wochen eine hohe diagnostische Sicherheit für die verletzte Person. Ledig-
lich in Ausnahmefällen, z. B. bei bekannt infizierter Indexperson oder wenn Aspekte des 
Schutzes von Dritten eine Rolle spielen, kann ein HCV-NAT zu einem früheren Zeitpunkt 
(zwei bis vier Wochen nach einer NSV) sinnvoll sein. 
Allerdings befinden sich die Empfehlungen der Fachgesellschaften zur Therapie der 
akuten Hepatitis C derzeit in Überarbeitung. Künftige Empfehlungen der Fachgesell-
schaften zur Therapie oder evtl. Postexpositionsprophylaxe nach NSV wären bei einer 
weiteren Anpassung des Laborschemas zu berücksichtigen. 
 

3. HIV: Zur HIV-Diagnostik wird der HIV-Screening-Test der vierten Generation empfohlen. 
Dieser Mehrkomponententest weist bereits sechs Wochen nach einer HIV-Transmission 
eine hohe diagnostische Verlässlichkeit aus. Mit der neuen Testgeneration kann der ab-
schließende HIV-Ausschluss bereits nach drei Monaten erfolgen und damit die HIV-Diag-
nostik um drei Monate verkürzt werden, da auf die bisherige Testung nach sechs Mona-
ten verzichtet werden kann. 
 

4. HIV-PEP: Nach einem infektionsgefährdenden Kontakt zu einer HIV-positiven Indexper-
son sollte eine HIV-PEP so zügig wie möglich begonnen werden. Nach einer vierwöchi-
gen PEP verzögert sich die Diagnostik bei der verletzten Person um diesen Zeitraum 
d. h., die HIV-Screening-Tests werden erst nach 10 bzw. 16 Wochen durchgeführt. Zwei 
negative HIV-Tests der vierten Generation schließen eine HIV-Infektion nach 12 (bzw. 
16) Wochen mit großer Sicherheit aus. 

 

Zu beachten ist, dass die Laboruntersuchungen und gegebenenfalls notwendige Impfungen 
der verletzten Person nach individueller Risikoeinschätzung, Aufklärung und vorliegendem 
Einverständnis der verletzten Person durchzuführen sind. Gleiches gilt für die Indexperson, 
sofern der aktuelle Infektionsstatus nicht bekannt ist. Die Untersuchung der Indexperson ist 
jedoch keine Voraussetzung zur Nachsorge bei der verletzten Person. 
 
Das Vorliegen einer NSV (einschließlich ggf. durchgeführter Labordiagnostik) ist mittels  
D-Arzt-Bericht zu dokumentieren. Die Nachsorge nach Nadelstichverletzungen kann - wie 
bisher- durch jeden Haus- bzw. Betriebsarzt vorgenommen werden.  
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Beigefügt ist die Zusammenfassung des Konsenspapiers zur Nachsorge von Stich- und 
Schnittverletzungen mit infektiösem Material, herausgegeben von der Berufsgenossenschaft 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW). 
 

Bei ergänzenden Fragen wenden Sie sich bitte an den zuständigen Unfallversicherungs- 
träger. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Olaf Ernst 
Geschäftsstellenleiter 
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Einleitung
Neue Entwicklungen in der Diagnostik, aber auch unterschiedliche Vorgehensweisen der UVT nach einer Nadelstichverletzung (NSV) 
waren der Anlass, ein abgestimmtes Nachsorgeprogramm zu entwickeln. Ziel war ein Schema, das zwar auf die Mehrzahl der NSV 
übertragbar ist, aber gleichzeitig ein risikoadaptiertes Vorgehen erlaubt. 

Methode
Die Literatur zur Akut- und Nachsorge einer NSV wurde gesichtet und durch Expertenbefragungen ergänzt. Bezogen auf die Infektions-
krankheiten Hepatitis B (HBV), Hepatitis C (HCV) und HIV wurden Konsensempfehlungen der beteiligten UVT beschrieben.

Ergebnisse
Die Akutversorgung und die Nachsorge umfassen eine Risikoanalyse nach NSV mit Untersuchung der Indexperson (Tabelle). Der 
Zeitpunkt der Tests und die gewählte Testmethode orientieren sich an den diagnostischen Möglichkeiten und an der Risikokonstel-
lation (zum Beispiel Indexperson mit bekannten Risikofaktoren und NSV mit großvolumiger Hohlnadel). 
• HBV: Maßnahmen sind bei geimpften Beschäftigten nicht notwendig, wenn eine erfolgreiche Grundimmunisierung dokumentiert 

wurde und die positive Titerkontrolle (Anti HBs > 100IE/L) nicht älter als 10 Jahre ist.
• HCV: Ein HCV-Nukleinsäureamplifikationstest (HCV-NAT) kann frühestens nach ungefähr zwei Wochen eine Virämie anzeigen. Da 

erwartungsgemäß die meisten Frühtests negativ ausfallen und dann wiederholt werden müssen, sollten sie nur Hochrisikositua-
tionen vorbehalten bleiben. Bei unbekanntem oder bekannt positivem Status der Indexperson bietet ein einmaliger HCV-NAT nach 
vier bis sechs Wochen bereits eine große diagnostische Sicherheit für die verletzte Person (1). Derzeit steht keine Postexpositions-
prophylaxe (PEP) zur Verfügung (2). 

• HIV: Nach einem infektionsgefährdenden Kontakt zu einer HIV-positiven Indexperson sollte eine HIV-PEP so zügig wie möglich 
begonnen werden. Nach einer vierwöchigen PEP verzögert sich die Diagnostik bei der verletzten Person um diesen Zeitraum (nach 
der 10. und 16. Woche). Zwei negative HIV-Tests der 4. Generation schließen eine HIV-Infektion nach 12 (bzw. 16) Wochen mit großer 
Sicherheit aus (3).

Schlussfolgerungen
Die Risikoanalyse erfasst neben der übertragenen Blutmenge (s.c. < i.v.) und ggfs. dem Serostatus der Indexperson auch die indivi-
duellen Voraussetzungen der verletzten Person (wie Immunsuppression). Für den Regelfall empfehlen wir Antikörpertestsysteme. 
Nukleinsäureamplifikationstests (NAT) sind zur frühen Diagnostik in Hochrisikosituationen vorgesehen (4). Abweichungen von den 
Empfehlungen sind  zum Beispiel nach medizinischer Indikation möglich (HCV-NAT statt Anti-HCV bei Immunsuppression der ver-
letzten Person). 
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Empfehlungen zur Nachsorge von Stich- und  
Schnittverletzungen mit infektiösem Material
Gemeinsame Empfehlungen der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(BGW) und den Unfallkassen (UK) Berlin, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg
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Tabelle

HBV HCV HIV

Sofort nach 
Übertragungs-
ereignis

Anti-HBc und Anti-HBs nur erforder-
lich bei unsicherer Immunität (Anti-
HBs-
Titer nie oder zuletzt vor mehr als 10 
Jahren ≥100 IE/L).
Bei unsicherer Immunität und poten-
ziell infektiöser oder unbekannter 
Indexperson: postexpositionelle 
Maßnahmen nach aktuellen STIKO-
Empfehlungen (Impfstoff- und ggf. 
Immunglobulingabe)

Anti-HCV HIV-Screeningtest 4. Gen. 
bei HIV-positiver Indexperson oder 
bei Risikofaktoren: zügig Indikation 
zur HIV-PEP prüfen

Nach 6 Wochen Anti-HBs nach Booster-
Impfung bei der ersten Untersu-
chung: Wenn Anti-HBs ≥100 IE/L 
ansteigen, entfallen weitere Tests.
Bei unsicherer Immunität: HBsAg 
und Anti-HBc 
als frühe Parameter einer HBV-Infek-
tion

Anti-HCV
Bei erhöhtem Risiko, 
HCV-infektiöser oder unbe-
kannter Index-
person: HCV-NAT

HIV-Screeningtest 4. Gen.
bei HIV-PEP erst nach 10 Wochen

Nach 12 Wochen Nur bei unsicherer Immunität: Anti-
HBc und Anti-HBs

Anti-HCV HIV-Screeningtest 4. Gen.
bei HIV-PEP erst nach 16 Wochen

Nach 6 Monaten Nur bei unsicherer Immunität: Anti-
HBc, Anti-HBs

Anti-HCV Entfällt nach zwei negativen HIV-
Screeningtests der 4. Gen. in der 
6. und 12. Woche (oder 10. und 16. 
Woche nach vierwöchiger HIV-PEP)

Verletzte Person: 
Laboruntersuchungen, ggf. HIV-PEP und HB-Impfung: nach individueller Risikoabschätzung, Aufklärung und informiertem Einver-
ständnis der verletzten Person

Indexperson:  
Sofern der aktuelle Infektionsstatus der Indexperson nicht bekannt ist, wird eine Untersuchung der Indexperson nach individueller 
Risikoabschätzung, Aufklärung und informiertem Einverständnis empfohlen. Die Untersuchung ist jedoch keinesfalls Vorausset-
zung zur Nachsorge bei der verletzten Person.

Screening der 
Indexperson

HBV HCV HIV

Sofort nach 
Übertragungs-
ereignis

HBsAg und Anti-HBc (Anti-HBs) 
HBV-Serologie bei der Indexperson 
nur, wenn verletzte Person ohne 
sicheren HBV-Immunschutz

Anti-HCV
Falls positiv und keine 
ausreichende antivirale 
Behandlung, dann HCV-
NAT.
Ausnahme: bei immundefi-
zienter Indexperson (zum 
Beispiel AIDS) sofort HCV-
NAT

HIV-Screeningtest 4. Gen. 
Falls positiv, Viruslast mittels HIV-
NAT bestimmen (wegen HIV-PEP)
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Akut- und Nachsorge von NSV


	da_rund_20_2018.pdf
	da_rund_20_2018_Anlage

